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Vidiquette

Kameras und Mikrofone

■ Die Kameras bitte ausschalten. 

■ Die Mikrofone sind stummgeschaltet und können nur vom Gastgeber freigeschaltet 
werden. 

Chatfunktion

■ Fragen sollen über den Chat gestellt werden.

■ Bitte keine öffentliche parallel Diskussion über den Chat führen. 

Folien

■ Die Folien werden nach dem 24.04.2026 auf der Internetseite der 
Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellt  Link finden Sie im Chat.

■ Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet. Eigene Aufnahmen/Mitschnitte in Bild 
oder Ton sind nicht gestattet.
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Begrüßung  
Ablauf und Ziel der Veranstaltung
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Programm
9.00 • Verwendung des Ticketsystems

• Feststellung der Zuständigkeit bzw. Änderung der Netzbetreiberzuordnung

• Ergänzung der Lokations- und Netzanschlussdaten

10.45 Pause

11.00 • Übermittlung eines Korrekturbedarfs

• Kommunikation mit den Netzbetreibern

• Klärung durch Bundesnetzagentur

12.45 Mittagspause

13.30 • Fristen und Fristverlängerungsanträge

• Übertragung von Einheiten (ehemals Netzübertragungen)

• Meldung von fehlenden Registrierungen im MaStR

• Ausblick auf künftige Themen

15.00 Ende
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Verwendung des Ticketsystems und der zu 
Verfügung stehenden Informationen am 
Ticket
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Allgemeines 

■ Webinar zeigt Anwendung in der Oberfläche des MaStR

 Anregungen und Verbesserungsvorschläge über das MaStR-Kontaktformular

■ Anwendern mit eigenen Oberflächen zur Bearbeitung der Netzbetreiberprüfung 

stehen grundsätzlich alle Funktionen und Informationen über den Webdienst zur 

Verfügung

 Anregungen und Verbesserungsvorschläge ggf. an den eigenen IT-Dienstleister
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Ticketsystem 

Nicht abgeschlossene Ticketprozesse, die einen 

Ihrer Marktakteure betreffen. Diese können auch 

beim Anlagenbetreiber (ABR) liegen. 

Offene Ticketprozesse, die einer Ihrer Marktakteure 

bearbeiten muss.

Offene Ticketprozesse, die Ihnen persönlich 

zugewiesen sind und bearbeitet werden müssen

Abgeschlossene Ticketprozesse 

Informationsstand zum Abschluss des 

Ticketprozesses
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Benachrichtigung zu neuen NBP-Tickets

Nachricht ins MaStR-
Postfach zu neuen NBP-
Tickets

 kann für jeden 
Marktakteur (SNB und 
GNB) gesondert 
eingestellt werden 
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Detailansicht des Marktakteurs  Reiter „Stammdaten“

 Einstellung führt nicht zu einer Information per E-Mail 
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E-Mail zu Benachrichtigungen erhalten

Jeder Marktakteursvertreter (Benutzer) kann selber entscheiden, ob er ebenfalls eine 
Benachrichtigung per E-Mail erhalten möchte.

Dies muss im Benutzerprofil eingestellt werden. 
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Ticketsystem 

Über das Bearbeiten-Symbol gelangen Sie in die Übersicht des Ticketprozesses.

Jeder Ticketprozess kann aus mehreren Tickets bestehen. 
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Ticketsystem 

Die Liste enthält alle Ticketprozesse für die Sie Rechte zur Bearbeitung haben (z.B. 
Stromnetzbetreiber und Gasnetzbetreiber)

Zur Bearbeitung müssen Sie über das Wechsel-Symbol zum jeweiligen 
Netzbetreiber wechseln. 
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Ticketsystem 

Wechseln in das 
aktuelle Ticket zur 
Bearbeitung

Weitere Hinweise 
zur Bearbeitung des 
Tickets in den 
folgenden Vorträgen

4

Startgrund

Erster 
Überblick

Detailinformation
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Ticketsystem

13

5 ■ Suche nach spezifischen 

Einheiten

■ Strukturierung der 

Abarbeitung

■ Fristenüberwachung

Häufig verwendete Filter können gespeichert werden 
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Fristenüberwachung

1. Initiale Frist des Tickets

2. Aktuelle Frist

 Initiale Frist, wenn es keine Fristverlängerung gab

 Neue Frist bei Fristverlängerung

Filterung nach Tickets, deren Frist heute abläuft:

„Aktuelle Frist vor Datum von morgen“
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Ticketsystem 

Export aller Ticketprozesse bzw. die Filterergebnisse als csv-Datei

 Export ist beschränkt auf 10.000 Tickets          (Erweiterung von 5.000 auf 10.000)

Aufhebung der Beschränkung nicht möglich

 Netzbetreiber mit über 10.000 Tickets haben von der Bundesnetzagentur ein 
Angebot zur monatlichen Übersendung einer Auswertung aller Tickets erhalten.

Mögliche Herausforderungen beim Import in Excel (vgl. Newsletter 2023/4)
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Von der Einheit zum Ticketprozess 

Aus der Detailansicht der Einheiten können laufende Netzbetreiberprüfungsprozesse 
aufgerufen werden. 
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Über die Schnellsuche zum Ticketprozess oder Ticket

Ist Ihnen die Prozessnummer oder 

die Ticketnummer einer 

Netzbetreiberprüfung bekannt, 

können Sie auch die Schnellsuche 

verwenden. 

 Anmeldung notwendig
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Der Netzbetreiberprüfungsprozess
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Status

Die Prozessschritte sind in der Oberfläche als Status abgebildet, z.B. in 
Listen (Einheiten in meinem Netz) oder in der Detailansicht:

Gelb  Zuständigkeit beim Netzbetreiber

Orange Zuständigkeit beim Anlagenbetreiber

Blau  Zuständigkeit bei Bundesnetzagentur

Grau  Keine Prüfung vorgesehen (Steckerfertige Solaranlagen)

In den öffentlichen Ansichten gibt es nur drei Status:

Gelb: In Prüfung 

Grün: Geprüft am XX.XX.XXXX

Grau: Nicht vorgesehen 
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Startgründe

Startgründe werden in den Verlaufstexten hinterlegt:

■ Spalte „Letzter Vorgang“ in den Ticketprozess-Listen

■ Eintrag im Verlauf am jeweiligen Ticket

■ Letzter Vorgang ist kein Katalog bei der Filterung

 Übersicht aller Verlaufstexte im Anhang 5.1 des NBP-Handbuchs  
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Neuer Startgrund: NB wurde auf Grund einer 
Standortänderung geändert

Bei der Registrierung der Änderung der Standortdaten wird der Anlagenbetreiber nun 
gefragt, ob es sich um eine Korrektur oder eine Standortänderung handelt. 

Bei einer Standortänderung wird zusätzlich das Inbetriebnahmedatum am aktuellen 
Standort erhoben. Das Inbetriebnahmedatum am vorherigen Standort bleibt erhalten.

 Ermöglicht Unterscheidung zwischen Neuanlagen und Bestandsanlagen

 Verbessert statistische Auswertungen

 Unterstützt bei der Ermittlung der Höhe der Zahlungen nach dem EEG

Nebenwirkung: Bei Adresskorrekturen ist keine automatische Datenübernahme mehr 
möglich, so dass der Anlagenbetreiber angeben muss, ob es sich nur um eine 
Korrektur oder um eine Standortänderung handelt.
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Hinterlegung eines Grundes bei der Reaktivierung einer 
Einheit

Bei Tickets mit dem Startgrund „Die Einheit wurde nach einer Deaktivierung reaktiviert“ 
wird von der Bundesnetzagentur ein Grund für die Reaktivierung hinterlegt.
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Name des auslösenden Marktakteurs

Auslösender Marktakteur und letzter Vorgang zeigen an, auf Grund welchen Auslösers 
der Anlagenbetreiber seine Daten überarbeitet hat. 

Ist die Bundesnetzagentur oder ein anderer Netzbetreiber der Auslöser, soll 
Abstimmung nicht über den Anlagenbetreiber erfolgen

 Keine automatisierte Korrekturerstellung bei diesen Tickets

 Abstimmung mit Bundesnetzagentur über den entsprechenden Klärungsgrund
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Auffinden von „verschwundenen“ Tickets bzw. Einheiten
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■ Filterung in abgeschlossenen Ticketprozessen bzw. über Schnellsuche

 Letzter Vorgang zeigt an, aus welchem Grund ein Ticket geschlossen wurde. 

■ Filterung der Daten zu gelöschten und deaktivierten 

Einheiten 

 auch über Webdienst abrufbar 

■ Filterung der Daten zur Änderung der 

Netzbetreiberzuordnung

 enthält Netzübertragungen und Standortänderungen

 Filterung nach eigener SNB-Nummer möglich

 auch über den Webdienst abrufbar
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Erfassung von Löschgründen 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden bei der Löschung von Einheiten und 
Marktakteuren nun in den entsprechenden Listen Gründe hinterlegt.

Löschgründe bei Marktakteuren:

■ Duplikat/ Doppelte                                                                                                         

Registrierung

■ Falsche Eintragung                                                                                                           

des Marktakteurs

■ Tätigkeitsende
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Erfassung von Löschgründen 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden bei der Löschung von Einheiten und 
Marktakteuren nun in den entsprechenden Listen die Gründe hinterlegt.

Gründe für die Löschung von Einheiten:

■ Duplikat/Doppelte Registrierung

■ Versehentliche Registrierung/Testregistrierung

■ Anlagenzusammenfassung/ -aufteilung

■ Einheit wird nicht in Betrieb genommen

■ Mit falschem Einheitentyp registriert (z.B. SVE anstatt SEE oder Solar anstatt Speicher)

■ Keine Registrierungspflicht
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Erneute Netzbetreiberprüfung starten 

■ Starten in der Detailansicht der 

Einheit 

■ Hinterlegen eines Grundes für die 

erneute Netzbetreiberprüfung

 Dokumentation bzw. 

Information für andere 

Bearbeitende

■ Funktion steht auch der 

Bundesnetzagentur zur 

Verfügung
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Erneute Netzbetreiberprüfung starten 

1. Angegebener Grund wird im 

Verlauf des Tickets hinterlegt.

2. Auslöser der erneuten 

Netzbetreiberprüfung wird 

angezeigt.

 Anschlussnetzbetreiber

 Bundesnetzagentur
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Rückfragen zum Ticketsystem
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Anlagenbetreiber in meinem Netz 
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■ Information zum Anlagenbetreiber und dessen 

verantwortlichen Marktakteursvertreter

 Abweichungen dieser Daten bei 

Privatpersonen lassen darauf schließen, dass 

eine Registrierung durch einen Dritten 

(Dienstleister) stattgefunden hat. 

■ Link zur Liste aller Einheiten dieses 

Anlagenbetreibers  

 Diese Liste bietet die Möglichkeit, Duplikate bei Anlagenbetreibern zu finden und der 

Bundesnetzagentur über den entsprechenden Klärungsgrund zu melden. 



Feststellung der Zuständigkeit bzw. 
Änderung der Netzbetreiberzuordnung
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Zuständigkeit

■ Was bedeutet „zuständig“ im Sinne des MaStR?

Standort liegt im geografischen Netzgebiet bzw. Konzessionsgebiet

■ Wann darf die Zuständigkeit demzufolge nicht abgelehnt werden?

■ (eventuelles) Duplikat  Klärung

■ (vermutlich) keine Registrierungspflicht  Klärung

■ nicht beim Netzbetreiber angemeldet  ggf. Fristverlängerung

■ keine Unterlagen eingereicht  ggf. Fristverlängerung
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Ermittlung der Zuständigkeit

Wie wird die Zuständigkeit im MaStR ermittelt?

1. Angabe des Anlagenbetreibers bei Registrierung

 nicht bei steckerfertigen Solaranlagen

2. Geprüfte Einheiten im Umfeld

 nur wenn eindeutig

3. Ermittlung durch BNetzA, z. B. mit vnbdigital.de
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Zuständigkeit ablehnen

■ Kann bei Bearbeitung des Tickets 

abgelehnt werden

■ Auswählbare Aktion bei „Ticket 

bearbeiten“
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Rückfragen zum Thema Zuständigkeit
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Randnotiz:
Identifikation von Einheiten
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Identifikation von Einheiten

■ zur Identifikation werden zusätzlich 

Spannungsebene und 

Identifikationsnummer abgefragt

■ Identifikationsnummer kann vom 

Netzbetreiber frei vergeben werden

■ Mitteilung an Anlagenbetreiber - zur 

Eingabe bei der Registrierung

■ vertrauliches Datenfeld
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Identifikation von Einheiten

■ Zusätzliche Daten zur Identifikation 

werden nach abgeschlossener 

Prüfung gelöscht

■ keine Korrekturaufforderung
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Identifikation von Balkonkraftwerken

■ Steckerfertige Solaranlagen werden 

nur im MaStR registriert

■ Keine Identifikationsnummer

■ Stattdessen wird die Zählernummer 

abgefragt

■ Werden bei Standort-Änderung 

erneut abgefragt (2026 neu)

■ Anzeige der Zählernummer im Ticket

■ keine Korrekturaufforderung
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Identifikation von Balkonkraftwerken

■ Bei Steckerfertigen Solaranlagen 

wird eine Telefonnummer zur 

Kontaktaufnahme abgefragt

■ Anzeige in der Detailansicht des 

Marktakteurs
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Ergänzung der Lokations- und 
Netzanschluss-Daten

in Stromnetzen
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Netzanschluss-Daten

■ Wie ist eine Einheit an das Netz angeschlossen?

■ Im MaStR mit „technischer Lokation“ und „Netzanschlusspunkt“ abgebildet

■ Datenverantwortung / Eintragung durch Netzbetreiber

■ Netzanschlusspunkt entspricht häufig einer MaLo bzw. MeLo

 Insbesondere bei komplexen Fällen kann es Abweichungen geben

■ Technische Lokation hat keine Entsprechung in der MaKo
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Beispiel generische Hausdach-Solaranlage

47

Hausanschluss

Solaranlage

Stadtwerke
(Niederspannung)

Netzanschlusspunkt Technische 
Lokation

Einheit

Batteriespeicher
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Beispiel Großkraftwerk Mannheim
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Netzanschlusspunkt Technische 
Lokation

Einheit

Block 6

Großkraftwerk 
Mannheim

Transnet BW (HöS)

Block 8
DB (HS; 16,7 Hz)

Amprion (HöS)

MVV Netze (HS)

MVV Netze (MS) Block 9

Pfalzwerke (MS)
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Netzanschluss-Daten eintragen

■ Technische Lokation wird automatisch angelegt, Änderung möglich

■ Netzbetreiberprüfung kann nicht ohne Eintragung des Netzanschlusspunkts 

abgeschlossen werden

■ Netzanschlusspunkt vom Netzbetreiber angelegt

■ Verschiedene Möglichkeiten:

■ Direkt im Ticket eintragen

■ in Detailansicht eintragen

■ Umzug an bestehende Lokation
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Netzanschluss-Daten im Ticket eintragen

■ Bearbeitung in Web-Oberfläche des MaStR

■ Beim Abschluss der Prüfung mit Aktion 

„Geprüft ohne Beanstandung“ fordert das 

System zur Eingabe der Daten auf

■ Vorbefüllung bzw. optionale Felder

■ Bestätigung durch Speichern

■ Keine erneute Aufforderung, wenn Daten 

schon hinterlegt
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Netzanschluss-Daten in Detailansicht
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Netzanschluss-
Daten werden 
angezeigt und 
können bearbeitet 
werden.

In der Detailansicht finden Sie den Reiter „Netzanschluss“.
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Netzanschluss-Daten in Detailansicht

■ Bearbeitung der bestehenden Lokation

 Initial vom System angelegt

■ An bestehende Lokation umziehen

 Zusammenfassung von Einheiten in einer    

technischen Lokation

■ An neue Lokation umziehen

■ Nur in Sonderfällen oder zur Fehlerkorrektur

■ Lokation wieder aufteilen
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Lokation bearbeiten
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„Bezeichnung der technischen 
Lokation“ bearbeiten 
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Lokation bearbeiten
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Zunächst muss ein Netzanschlusspunkt 
angelegt werden.
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Lokation bearbeiten
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Weiteren Netzanschlusspunkt 
hinzufügen

Bearbeiten oder Löschen des bestehenden Netzanschlusspunktes
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Netzanschluss-Daten in Detailansicht

■ Bearbeitung der bestehenden Lokation

 Initial vom System angelegt

■ An bestehende Lokation umziehen

 Zusammenfassung von Einheiten in einer    

technischen Lokation

■ An neue Lokation umziehen

■ Nur in Sonderfällen oder zur Fehlerkorrektur

■ Lokation wieder aufteilen
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An bestehende Lokation umziehen
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Auswählen, zu welcher 
Einheit umgezogen 
werden soll

Die Liste kann anhand 
der gezeigten Spalten 
gefiltert werden
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An bestehende Lokation umziehen
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Statt einer Einheit kann auch eine schon bestehende Lokation ausgewählt werden.

Umschalter
für Liste
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EEG-Anlagenschlüssel

■ Seitens des MaStR optional

■ Ist dem Anlagenbetreiber häufig 

nicht bekannt, deshalb Eingabe 

durch den Netzbetreiber

■ Bearbeitung in Detail-Ansicht im 

Reiter „EEG-Anlage“ über Stift-

Symbol

■ Bearbeitung jederzeit möglich, 

unabhängig von einer Prüfung
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EEG-Anlagenschlüssel
einmaliges Unterstützungsangebot zum Import

■ Wird insbesondere bei Abrechnungen verstärkt verwendet

■ ÜNB laden die Daten aus dem Marktstammdatenregister zu Ende Mai

■ Einige Netzbetreiber hatten hierbei um Unterstützung gebeten, um bei älteren 

Anlagen EEG-Anlagenschlüssel nachzutragen

■ Bis zum 15.05.2026 Möglichkeit zum Import für Netzbetreiber ohne 

Webdienst

 Newsletter 2026/2 Abschnitt 1.2

■ Angabe des EEG-Anlagenschlüssels ist keine Verpflichtung
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Rückfragen zum Thema Netzanschluss-Daten
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Randnotiz:
Plausibilisieren von Netzanschluss-Daten

neue Funktionen
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Spannungsebene

■ Liste „Einheiten in meinem Netz“ enthält zwei Spalten für Spannungsebene
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Anzahl von Netzanschlusspunkten
voraussichtlich ab Mitte Mai 2026

■ „Einheiten in meinem Netz“ wird um Anzahl der verknüpften Netzanschlusspunkte 

ergänzt (neue Spalte und neuer Filter)

■ Möglichkeit, um unplausible Fälle zu finden

■ Liste „Einheiten in meinem Netz“ zeigt den Datenstand vom Vortag

■ Niederspannung: normalerweise ≤ 2 Netzanschlusspunkte pro Lokation

■ Bei Überprüfung wurden unplausible Daten festgestellt

■ Aufforderung zur Korrektur siehe Newsletter 2026/3 Abschnitt 1.1

■ Wahrscheinlichkeit insbesondere bei Benutzung des Webdiensts hoch
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Pause



Übermittlung eines Korrekturbedarfs
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Prüfungsrelevante Daten

■ Nicht alle Daten sind prüfungsrelevant

■ Im MaStR auf der Hilfeseite unter „Informationen für Netzbetreiber“ 

Netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten Version 26.1 (Excel, Datei ist nicht 

barrierefrei)

■ Rechtsform

■ Inbetriebnahmedatum am aktuellen Standort

67

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/webdienst/Netzbetreiberpruefungsrelevante_Daten_Version_26.1.xlsx
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/webdienst/Netzbetreiberpruefungsrelevante_Daten_Version_26.1.xlsx
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Betriebsstatuskorrektur 

Wenn eine Einheit im falschen 
Betriebsstatus registriert wurde       

 „Aufforderung zur Korrektur des 
Betriebsstatus“ auslösen
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Betriebsstatuskorrektur

70

■ „in Betrieb“ auf „in Planung“ 

 nur wenn Informationen vorliegen, dass Einheit 
noch nicht in Betrieb ist

 nicht bei fehlenden Unterlagen

■ „in Betrieb“ auf „endgültig stillgelegt“ 

■ „Nachricht an Anlagenbetreiber“ notwendige 
Informationen zum Sachverhalt eintragen

■ Seit dem 01.04.2026 auch für Balkonkraftwerke 
möglich
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Betriebsstatuskorrektur

71

 vMAV erhält eine E-Mail, die über den Korrekturbedarf 
informiert

Bearbeitung durch Anlagenbetreiber

■ Bei Ablehnung muss eine Begründung hinterlegt werden

■ Bei Annahme sind keine weiteren Angaben notwendig



Bundesnetzagentur.de

Betriebsstatuskorrektur
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ACHTUNG: Korrekturvorschläge zu „Endgültig stillgelegt“ werden erst übernommen, 
wenn der Netzbetreiber die Rückmeldung des Anlagenbetreibers in der Wiedervorlage 
übernimmt.
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Rückfragen zur Übermittlung einer 
Betriebsstatuskorrektur
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Datenkorrektur – Vorschlag erstellen
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Wenn eine Einheit mit fehlerhaften 
Daten registriert wird
 „Aufforderung zur Datenkorrektur“ 
auslösen
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Datenkorrektur – Vorschlag erstellen
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■ Über Dialogfeld können für alle Daten Korrekturvorschläge erstellt werden

■ Der Anlagenbetreiber erhält eine E-Mail, die über Korrekturbedarf informiert.
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Datenkorrektur – Vorschlag erstellen
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■ Es ist nicht mehr möglich, Datenkorrekturen ohne Auswahl eines entsprechenden 

Feldes zu versenden  feldbasierte Datenkorrektur

■ Datenkorrekturen nur mit einer Nachricht ohne feldbasierten Vorschlag wurden im 

Rahmen einer Bereinigungsaktion (Herbst/Winter 2025) an den Netzbetreiber 

zurückgegeben  wenn weiterhin Korrekturbedarf besteht, muss eine feldbasierte 

Datenkorrektur erfolgen
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Datenkorrektur – Vorschlag erstellen
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■ Formatierung im Nachrichtentext wird voraussichtlich ab Ende April 2026 

ermöglicht

■ Auch über den Webdienst möglich
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Datenkorrektur – Vorschlag erstellen
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Wenn während einer laufenden Netzbetreiberprüfung Daten vom Anlagenbetreiber 

geändert werden, erscheint ein Warnhinweis bei der Erstellung des 

Datenkorrekturvorschlags. 
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Übermittlung eines Korrekturbedarfs 
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■ Datenkorrektur und Korrektur des Betriebsstatus können nicht parallel laufen 

■ Nach abgeschlossener Betriebsstatuskorrektur ist keine Datenkorrektur mehr 

möglich 

 besonders wichtig bei Korrekturen in den Status „endgültig stillgelegt“        

(verbleiben aus statistischen Gründen im MaStR)
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Rückfragen zur Übermittlung einer 
Datenkorrektur

81
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Datenkorrektur – Wiedervorlage
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■ Bei Annahme des Korrekturvorschlages kann der Anlagenbetreiber keine Nachricht 

hinterlassen. 

■ Das Ticket wird automatisch geschlossen und muss vom Netzbetreiber nicht mehr 

bearbeitet werden, wenn:

 die Netzanschlusspunkte bereits hinzugefügt wurden und

 keine Änderungen außerhalb des Datenkorrekturvorschlages vorgenommen 

wurden.

■ Bei Ablehnungen oder eigenen Änderungen muss der Anlagenbetreiber eine 

Nachricht hinterlassen.
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Datenkorrektur – Wiedervorlage
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Wenn der Anlagenbetreiber Daten ändert, bevor der Korrekturvorschlag abgeschlossen 

wird, werden diese Änderung in der Wiedervorlage zusätzlich angezeigt und mit einem 

rotem Rahmen markiert.
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Datenkorrektur mit Abstimmungsbedarf
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■ Innerhalb der Netzbetreiberprüfung kann es vorkommen, dass ein erhöhter 

Abstimmungsbedarf besteht. 

■ Dadurch kann es zu mehrfachen Übersendungen von Datenkorrekturtickets zwischen 

Netzbetreiber und Anlagenbetreiber kommen.

Automatisierte Prüfungen sollten maximal 2x über den Webdienst erfolgen. 

Danach ist eine manuelle Bearbeitung erforderlich!

 Bei Unklarheiten ist zu empfehlen, den Anlagenbetreiber außerhalb des MaStR zu 

kontaktieren und gemeinsam die Klärung des Sachverhaltes herbeizuführen.
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Rückfragen zu Wiedervorlagen
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Automatische Datenübernahme
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■ Bei Einhaltung bestimmter Kriterien kann der Korrekturvorschlag automatisch nach 

vier Wochen übernommen werden, wenn der Anlagenbetreiber nicht reagiert hat. 

■ Wenn die Kriterien eingehalten werden, wird im geschlossenen Ticket der Kategorie 

„Netzbetreiberprüfung gestartet“ angezeigt, zu welchem Zeitpunkt die automatische 

Datenübernahme erfolgt. 
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Deaktivierung der Automatischen Datenübernahme
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■ Es erfolgt keine Übernahme, wenn der Anlagenbetreiber bei offener Datenkorrektur 

NBP-relevante Daten an der Einheit ändert.  

 Um Informationsfluss zu gewährleisten

■ Die geänderten Felder können im Abschnitt 

„auslösende Datenänderungen“ eingesehen werden

■ Deaktivierung wird im ursprünglichen Ticket angezeigt

■ Anlagenbetreiber wird per E-Mail darüber informiert, dass der Vorschlag bearbeitet 

werden muss
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Rückfragen zur automatischen 
Datenübernahme
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EEG-Anlagenkorrektur
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Zuordnung der EEG-Anlage zu Einheit 
kann korrigiert werden
(bei fehlender oder falscher Zuordnung)
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EEG-Anlagenkorrektur 
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■ Möglichkeit vom Hinzufügen von Einheiten zu bereits registrierten EEG-Anlagen

■ Im Korrekturvorschlag wird die MaStR-Nummer der EEG Anlage hinterlegt.

■ Daten der hinterlegten EEG-Anlage werden im Korrekturvorschlag angezeigt.

■ Im Korrekturvorschlag wird nicht angezeigt, ob bereits mehrere Einheiten der EEG-

Anlage zugeordnet sind  Detailansicht 

■ Wenn einer EEG-Anlage mehrere Einheiten zugeordnet sind, gleichzeitige Prüfung 

aller Einheiten sinnvoll  Änderungen an Daten der EEG-Anlage löst ggf. neue 

Prüfung bei allen zugehörigen Einheiten aus.
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Rückfragen zur 

EEG-Anlagenkorrektur
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Korrektur der Art der Stromerzeugung
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Änderung möglich von 

… Biomasse zu Verbrennung, 

… Biomasse zu GGD, 

… Verbrennung zu GGD 

und jeweils umgekehrt

 NUR bei laufender NBP
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Art der Stromerzeugung
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Keine Änderung möglich: 

■ Art der Einheit (Stromverbrauch statt Stromerzeugung) und 

■ Energieträger (Speicher statt solare Strahlungsenergie) 

 Auch der ABR kann das nicht nachträglich ändern

Vorgehensweise:

■ ABR: Löschung für Einheit beantragen und korrekte Einheit neu registrieren

■ NB: Prüfungen mit diesem Korrekturbedarf sollen zur Klärung an die BNetzA 

gegeben werden 
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Rückfragen zur Korrektur 

der Art der Stromversorgung
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Kommunikation mit den Netzbetreibern
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Zusammenarbeit Netzbetreiber und BNetzA

Kontaktwege

■ Anfragen über das Kontaktformular

■ Kontakt | MaStR

 Gesonderte Filterung durch BNetzA

und priorisierte Bearbeitung bei Angabe

der SNB bzw. GNB-Nummer

■ Klärungstickets im MaStR (bitte anschließenden Vortrag beachten)

■ Rücksprachen im Rahmen von Verwaltungsverfahren

■ Weiterleitung von Anfragen von Anlagenbetreibern an den verantwortlichen 

Marktakteursvertreter (vMAV)
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https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Startseite/Kontakt
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Zusammenarbeit Netzbetreiber und BNetzA
Ansprechpartner – verantwortlicher Marktakteuersvertreter (vMAV)

■ Aktualität der Daten von besonderer Bedeutung (z.B. für den Newsletter-Versand, 

Erinnerungsmail in den Verwaltungsverfahren, Einzelkontaktaufnahmen)

■ Änderung des vMAV (Hinweise dazu FAQ für Netzbetreiber MaStR | Webhilfe „Wie 

ändere ich den vMAV?“)

■ Detailansicht des Marktakteurs unter dem Reiter „Benutzerrollen“ 

■ Auswahl eines neuen vMAV aus der Liste der Benutzer (Liste zeigt nur die 

bereits registrierten Benutzer Ihres Unternehmens)

■ Hinweise, wie man einen neuen Benutzer registriert und ihm Rechte im MaStR

zuweist:

Registrierung von weiteren Benutzern im MaStR Zugang
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https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiberFAQ.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/BenutzerverwaltungFremdregistrierung.html
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Häufige Fehlanwendungen

101

Wenn Fehlanwendung seitens der BNetzA festgestellt werden, erfolgt eine 
Einzelkontaktaufnahme mit dem im MaStR hinterlegten vMAV. 

 Aktualität der Daten des vMAV sind von besonderer Bedeutung

Beispiele für Einzelkontaktaufnahmen:

‼ Fehlerhafte Ablehnung der Zuständigkeit (Duplikatenmeldungen, Klärung der 

Registrierungspflicht, Ablehnung trotz eindeutiger Zuständigkeit)

‼ Fehlerhafte Verwendung der Betriebsstatuskorrektur (nicht für fehlende Unterlagen)

‼ Meldungen von Duplikaten genauer prüfen (z.B. Halle 1 und Halle 2; fehlende doppelte 

SEE; unterschiedliche ABR/Adressen (eindeutig keine Duplikate – besonders bei 

Balkonkraftwerken))

‼ Betreiberwechsel wird nicht als dieser registriert, sondern ABR wird überschrieben 

(Verstoß gegen die DSGVO)
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Wichtige Informationen für Netzbetreiber

■ Hilfeseite für Netzbetreiber: MaStR | Webhilfe

■ Handbuch zur Netzbetreiberprüfung  Änderungstabelle beachten

■ Newsletter  Versand an vMAV, zuletzt am 30.03.2026 (Newsletter 3/2026)

■ Aktionen zur Qualitätssicherung

■ FAQ für Netzbetreiber

■ Aktuelle Fehler

■ Release-Notes 

■ Fachthemen/Informationen:  Bundesnetzagentur - Solaranlagen und andere EE-Anlagen
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https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/Solaranlagen/start.html
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Hilfeseite für Netzbetreiber
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Hilfe (Aktionen zur Qualitätssicherung)
MaStR | Webhilfe
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https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiberAktionenQS.html


Bundesnetzagentur.de

Hilfe (FAQ)
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Unter MaStR | Webhilfe
Datenstand (Datum und Hinweis NEU) ist an Fragen gekennzeichnet

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/faq.html
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Aktuelle Fehler
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Unter Aktuelle Hinweise zur Nutzung des MaStR, zu finden in der Fußleiste

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Webhilfe/Aktuelles
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Release-Notes

MaStR | Webhilfe
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https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/releasenotes.html
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Release-Notes
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Veröffentlichung der Daten, wann Releases stattfinden
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Release-Notes
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Übersicht über die Neuerungen 

und Fehlerbehebung (Bugfixes)
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Rückfragen zum Thema Kommunikation
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Klärung durch Bundesnetzagentur
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Klärungsgründe für Netzbetreiber

Netzbetreiberprüfungstickets, bei denen keine Einigung mit dem Anlagenbetreiber hinsichtlich der 

Zuständigkeit oder der Daten erzielt werden kann oder ein Fehler des Systems die Bearbeitung nicht 

zulässt, können zur Klärung an die Bundesnetzagentur geben werden:

■ Klärung der Registrierungspflicht

■ Systemfehler – Fehlermeldung

■ Uneinigkeit bei den Daten

■ Betreiberwechsel wurde nicht registriert

■ Eventuelles Duplikat Einheit

■ Eventuelles Duplikat Anlagenbetreiber 

■ Missbräuchliche Registrierung

■ Nicht mit der QS-Korrektur einverstanden

■ Abweichung bzw. Fehler bei den BKG-Daten
113
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Was ist bei Klärungstickets zu beachten?

■ Eine Infobox bei dem Klärungsgrund zeigt an, welche Informationen anzugeben sind.

■ Lange Texte machen die Tickets unübersichtlich und erschweren die Bearbeitung.

■ Bei Unklarheiten ist der ABR zunächst außerhalb vom MaStR zu kontaktieren

à dafür stehen Ihnen die Kontaktdaten des verantwortlichen Marktakteursvertreters 
zur Verfügung

■ Tickets sollten maximal 2x automatisiert bearbeitet werden, danach ist eine manuelle 

Bearbeitung erforderlich.

■ Grundsätzlich dürfen Klärungstickets, die wir Ihnen zurück schicken NICHT

automatisiert bearbeitet werden.

■ Tickets mit einem nicht passendem Grund werden mit einem entsprechenden 

Hinweis zurückgesendet.
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Wie kann ein Ticket in Klärung gegeben werden?

Um ein Ticket zur Klärung an die Bundesnetzagentur zu geben, müssen Sie im 
Netzbetreiberprüfungsticket auf den Link       klicken und im anschließenden Dialog den 
entsprechenden Grund 

auswählen       und 

entsprechend des 

Klärungsgrundes 

weitere Hinweise zum 

Klärungsfall im 

Bemerkungsfeld oder in 

den Pflichtfeldern 

eintragen      .
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Klärungsgrund „Klärung der Registrierungspflicht“

Fälle, in denen die Registrierungspflicht 
grundsätzlich oder speziell geklärt werden muss

z. B. Notstromaggregate, Anlagenzusammen-
fassungen oder Inselanlagen

Inhalt im Bemerkungsfeld:

■ Kurzer Sachverhalt zur Streitigkeit

Die Bundesnetzagentur unterstützt bei der Frage, 
ob für diese Einheit ein Registrierungspflicht 
vorliegt
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Klärungsgrund „Systemfehler - Fehlermeldung“

Fehler, die eine weitere Bearbeitung des 
Netzbetreiberprüfungstickets im MaStR nicht 
zulassen

Inhalt im Bemerkungsfeld:

■ welcher Schritt führte zur Fehlermeldung

■ welche Fehlermeldung haben Sie erhalten

Sonderfall: Sollte die Meldung über den 
Klärungsprozess nicht möglich sein, so nutzen Sie 
das Kontaktformular unter Angabe der 
Ticketnummer, Ihrer MaStR-Nummer und der 
Nummer der betroffenen Einheit.
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Klärungsgrund „Uneinigkeit bei den Daten“

Wenn außerhalb des MaStR mit dem 
Anlagenbetreiber keine Einigkeit erzielt werden 
kann 

 nur bei Daten, die keine Relevanz auf die 
Ermittlung der Zahlungen nach dem EEG haben

 auch bei der falschen Art der Stromerzeugung 
bzw. Einheit (z. B. SVE statt SEE) anzuwenden

Inhalt im Bemerkungsfeld:

■ Kurze Erläuterung des Sachverhalts 

■ Welche Daten sind Ihrer Meinung nach richtig
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Klärungsgrund „Betreiberwechsel wurde nicht registriert“

Fälle, bei denen Ihnen ein Betreiberwechsel 
gemeldet wurde, dieser aber noch nicht im MaStR 
registriert ist.

 aus datenschutzrechtlichen Gründen ist keine 
Datenkorrektur zu verwenden

Inhalt im Bemerkungsfeld:

■ bekannte Informationen, insbesondere die 
Kontaktdaten, zum neuen Anlagenbetreiber

■ seit wann ist nach Ihrer Information ein neuer 
Anlagenbetreiber zuständig

Die Bundesnetzagentur nimmt Kontakt mit den 
Anlagenbetreibern auf und erklärt den Prozess der 
Registrierung des Betreiberwechsels
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Klärungsgrund „Eventuelles Duplikat Einheit“

Ihre Recherchen haben ergeben, dass für die 
Einheit bereits eine Registrierung vorliegt.

Inhalt im Pflichtfeld:

■ MaStR-Nummer der anderen Einheit

■ Das Bemerkungsfeld ist in diesen Fällen 

optional

Die Bundesnetzagentur deaktiviert nach einer 
Prüfung zunächst die Einheit und der Anlagen-
betreiber hat 4 Wochen Zeit einer Löschung zu 
widersprechen.
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Klärungsgrund „Eventuelles Duplikat Anlagenbetreiber“

Ihre Recherchen haben ergeben, dass der 
Anlagenbetreiber mehrfach registriert ist.

Inhalt im Pflichtfeld:

■ ABR-Nummer der doppelten Registrierung

■ Das Bemerkungsfeld ist in diesen Fällen optional

Die Bearbeitung erfolgt in Abstimmung mit dem 
Anlagenbetreiber 
 Entscheidung welche ABR-Nummer beibehalten 

werden soll

Möglicherweise werden auch doppelte Einheiten 
deaktiviert
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Klärungsgrund „missbräuchliche Registrierung“

Ihre Recherchen haben ergeben, dass die Einheit 
nicht existiert.

Inhalt im Bemerkungsfeld:

■ Information zur Recherche (Dokumentation der 
Kontaktaufnahme)

Die Bundesnetzagentur deaktiviert die Einheit auf 
Basis Ihrer Angaben und der Anlagenbetreiber hat 
4 Wochen Zeit einer Löschung zu widersprechen.
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Klärungsgrund „nicht mit der QS-Korrektur einverstanden“

Datenkorrekturen, die von der Bundesnetzagentur 
gesendet und vom Anlagenbetreiber 
angenommen wurden und von Ihnen als falsch 
angesehen werden

Inhalt im Bemerkungsfeld:

■ Information warum Sie der Korrektur der 
Qualitätssicherung (QS) widersprechen

■ Welcher Wert ist Ihrer Meinung nach richtig

Korrekturen der Bundesnetzagentur erkennen Sie 
daran, dass der letzte Vorgang, den Zusatz „durch 
MaStR-QS“ enthält
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Klärungsgrund „Abweichung bzw. Fehler bei den BKG-Daten“

Datenkorrekturen, in denen Sie keine Adressdaten 
vorschlagen können

Inhalt im Bemerkungsfeld:

■ welche Korrektur wollten Sie eintragen

■ welche Fehlermeldung wurde angezeigt

Prüfen Sie zuerst, ob Adressdaten, die im MaStR 
nicht vorhanden sind, über die Schaltfläche 

als Freitext eingetragen werden 
können.
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Rückfragen zum Thema Klärung durch die 
Bundesnetzagentur
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Mittagspause



Fristen und Fristenverlängerungsanträge



Fristen bei der Netzbetreiberprüfung
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Welche Fristen gelten bei der Netzbetreiberprüfung?

Bestandsanlage 1 Monat

Neuanlage

Keine EEG-/ 
KWK-Anlage

1 Monat

EEG-/KWK-
Anlage

Ausschreibungs
anlage

1 Monat

Keine
Ausschreibungs

anlage

Bis zu 7 
Monate

Steckerfertige 
Solaranlage

1 Monat
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Welche Sonderfälle gibt es?

■ Die Prüfung war bereits abgeschlossen und wurde neu gestartet

 IBN-Protokoll liegt vor, daher 1 Monat

■ Der Netzbetreiber hat sich geändert

 ggf. kein IBN-Protokoll (1-7 Monate)

■ Das Ticket war in Klärung gegeben

 ggf. kein IBN-Protokoll (1-7 Monate)
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Wie kann ich die Fristen überwachen?

Nach der Frist kann in den Ticketübersichten gefiltert werden: 

 Anstehende Ticketprozesse

 Aktuelle Frist vor „Datum Morgen“

131

Ursprüngliche Frist 
nach MaStRV

Frist nach 
Fristverlängerung 



Fristverlängerungsanträge



Bundesnetzagentur.de 133



Bundesnetzagentur.de

Gründe für einen Fristverlängerungsantrag

■ IBN-Protokoll oder andere prüfungsrelevante Unterlagen liegen nicht vor 

■ Stilllegungsmeldung fehlt

■ Betreiberwechselmeldung liegt nicht vor 

■ Laufendes Verfahren vor Gericht/Clearingstelle 

■ Anlagenbetreiber verweigert Anmeldung 

■ Sonstiges
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Anlagenbetreiber verweigert Anmeldung

■ Ab dem 01. Oktober 2025 gibt es eine neue Begründung für 
Fristverlängerungsanträge: „Anlagenbetreiber verweigert Anmeldung“. 

■ Diese Begründung kann ausgewählt werden, wenn eine Einheit nicht beim 
Netzbetreiber angemeldet wurde und der Anlagenbetreiber nicht auf die 
Kontaktaufnahme des Netzbetreibers reagiert oder sich weigert, die Einheit beim 
Netzbetreiber zu melden.

■ Abgrenzung zu „Inbetriebnahmeprotokoll oder andere prüfungsrelevant 
Unterlagen liegen nicht vor“  Hier wurde die Einheit bereits beim Netzbetreiber 
angemeldet.
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Wie kann man einen Antrag auf Fristverlängerung 
stellen?
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Wie kann man einen Antrag auf Fristverlängerung 
stellen?

137

■ Antrag kann zurückgezogen 
werden, wenn der Antrag 
korrigiert werden muss.

■ Wird das Ticket bearbeitet, 
während der Antrag offen 
ist, wird er automatisch 
storniert.

■ Nach Bearbeitung ändert 
sich der Status:

à Bei Ablehnung wird der 
Ablehnungsgrund angezeigt. 

à Bei Gewährung wird die 
Aktuelle Frist überschrieben. 
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Wie erfolgt die Bearbeitung durch die 
Bundesnetzagentur?

■ Grundsätzlich wird 1 Monat auf das Antragsdatum gewährt

■ 3 Monate bei…

… IBN-Protokoll / andere prüfungsrelevante Unterlagen liegen nicht vor 

… Stilllegungsmeldung fehlt

… Betreiberwechselmeldung liegt nicht vor

… Tickets in Wiedervorlage

■ 6 Monate bei…

… Laufendes Verfahren vor Gericht/Clearingstelle 

… Anlagenbetreiber verweigert Anmeldung

■ Ablehnung bei zu früh gestellten Anträgen, bei SSA und je nach Einzelfall
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Was passiert, wenn ich die Frist nicht einhalte?

■ Die Einhaltung der Fristen wird durch die Bundesnetzagentur bei allen Einheiten 
größer gleich 10 kW überwacht. 

 Unterhalb dieser Leistungsgrenze müssen keine Fristverlängerungsanträge 

gestellt werden.

■ Nach Fristablauf oberhalb dieser Leistungsgrenze folgt:

1. Erinnerungsmail an den vMAV

2. Anordnung der Netzbetreiberprüfung

3. Androhung von Zwangsgeld

4. Festsetzung von Zwangsgeld

 Fristverlängerungsanträge sind vor und während einem Verfahren möglich und 

können auch wiederholt gestellt werden. 
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Fristverlängerung vs. Klärung durch die 
Bundesnetzagentur

Fristverlängerung

■ IBN-Protokoll oder andere 
prüfungsrelevante Unterlagen liegen 
nicht vor 

■ Stilllegungsmeldung fehlt

■ Betreiberwechselmeldung liegt nicht 
vor 

■ Laufendes Verfahren vor 
Gericht/Clearingstelle 

 Klärung muss zw. Netzbetreiber und 
Anlagenbetreiber erfolgen

Klärung durch die Bundesnetzagentur

■ Uneinigkeit bei den Daten

■ Klärung der Registrierungspflicht

■ System-Fehler

■ Betreiberwechsel wurde nicht registriert

■ Eventuelles Duplikat Einheit/ABR

■ Missbräuchliche Registrierung

■ Nicht mit QS-Korrektur einverstanden

■ Fehler bei den BKG-Daten

 Klärung kann nur durch BNetzA erfolgen
140



Bundesnetzagentur.de

Rückfragen zum Thema 
Fristen/Fristverlängerungsanträge
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Netzübertragungen
neu: Übertragung von Einheiten
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Wann beantragt man die Übertragung von Einheiten?

Bei Gebietsabgaben, Verpachtungen oder Firmen-Umwandlungen von Netzbetreibern 

werden Netzgebiete und damit auch die Zuständigkeit im MaStR an einen anderen 

Netzbetreiber übertragen. 

 Die Zuständigkeit kann für Einheiten mit Netzanschlusspunkt und für Einheiten 

ohne Netzanschlusspunkt übertragen werden. 

 Bei Einheiten mit Netzanschlusspunkt sollen die Netzanschlusspunkte und 

technische Lokationen nicht neu angelegt werden vom neuen Netzbetreiber, 

sondern vom bisherigen an den neuen Netzbetreiber übertragen werden.

 Das Ticket muss nicht abschließend bearbeitet werden. Die Pflicht zur NBP wird 

ebenfalls übertragen.

 Die Registrierung der Übertragung von Einheiten ist grundsätzlich innerhalb eines 

Monats zu starten.
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Übertragung von Einheiten - allgemein

Wenn ein Netzbetreiber das komplette Netz verkauft, verpachtet oder auf ein neues 
Unternehmen ausgliedert, dann muss er:

■ ein Tätigkeitsende eintragen, damit er nicht weiter als Netzbetreiber ausgewählt 
werden kann; 

■ alle Einheiten mit oder ohne Netzanschlusspunkt können auf den aufnehmenden 
Netzbetreiber übertragen werden; 

■ Einheiten mit dem Betriebsstatus „in Planung“ können übertragen werden, 
müssen aber nicht, da hier nach dem Tätigkeitsende die Zuordnung zum 
Netzbetreiber entfernt wird

Bei Zusammenlegung oder Aufsplittung von Bilanzierungsgebieten im eigenen Netz 
wird ebenfalls die Übertragung von Einheiten verwendet:

 in diesem Fällen ist der abgebende und der aufnehmende Netzbetreiber identisch 
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Bearbeitungsschritte der Übertragung von Einheiten
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1. Beantragung der Übertragung von Einheiten durch den abgebenden Netzbetreiber

→ keine Unterscheidung zwischen Einheiten mit und ohne Netzanschlusspunkt

2. Filterung der zu übertragenden Einheiten und Befüllen der Vorlagen

→ Unterscheidung nach Einheiten mit und ohne Netzanschlusspunkt

3. Übermittlung der ausgefüllten Vorlagen an die Bundesnetzagentur

4. Die Bundesnetzagentur stellt die Datei dem aufnehmenden Netzbetreiber zur 

Verfügung

5. Der aufnehmende Netzbetreiber ergänzt bei Zustimmung seine Daten und 

übermittelt diese an die Bundesnetzagentur
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Wie wird eine Übertragung von Einheiten angestoßen?
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Der abgebende Netzbetreiber startet die Übertragung von Einheiten
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Schritt 1: Beantragung der Übertragung von Einheiten

147

• Für den Start ist die Information über 
den aufnehmenden Netzbetreiber 
und das Datum der Übergangs 
anzugeben.

• Es erfolgt noch keine Unterscheidung 
zwischen Einheiten mit und ohne 
Netzanschlusspunkt.

Nach erfolgreicher Beantragung bekommen Sie auf der Hauptseite die Prozessnummer 
angezeigt:
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Schritt 2: Filterung der Netzanschlusspunkte
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Beide Netzbetreiber einigen sich über die zu übertragenden Einheiten

• Hier erfolgt die Unterscheidung nach Einheiten mit oder ohne Netzanschlusspunkt

→ Einheiten mit Netzanschlusspunkt werden im Menüpunkt 

„Freigegebene und eigene Daten“ → Netzanschlusspunkte und Lokationen in meinem Netz

nach PLZ, Gemeinde oder andere Kriterien gefiltert

→ Einheiten ohne Netzanschlusspunkt werden im Menüpunkt 

„Freigegebene und eigene Daten“ → Einheiten in meinem Netz

nach PLZ, Gemeinde oder anderen gefiltert und dazu muss der Filter „Anzahl der 

Netzanschlusspunkte ist leer“ gesetzt werden
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Schritt 2: Filterung der Netzanschlusspunkte
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Einheiten mit Netzanschlusspunkt
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Schritt 2: Filterung der Netzanschlusspunkte
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Einheiten ohne Netzanschlusspunkt
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Schritt 3: Verfahren für Ihre Übertragung von Einheiten
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Prüfung Ihrer beantragten Übertragung von Einheiten:

■ Gibt es mehrere Übertragungen von Ihnen auf den gleichen aufnehmenden 
Netzbetreiber, die noch in Bearbeitung sind?

■ Haben Sie eine Übertragung auf sich selbst beantragt (Bilanzierungsgebietswechsel), 
obwohl Sie nur ein Bilanzierungsgebiet haben?

 In diesen Fällen erhalten Sie eine Rückfrage per E-Mail um zu klären, ob die  
Übertragung wirklich notwendig ist.

Das Verfahren für die beteiligten Netzbetreiber zur Übertragung der Dateien erfolgt in 
zwei Schritten:

1. Datenübermittlungsverfahren für den abgebenden Netzbetreiber

2. Datenübermittlungsverfahren für den aufnehmenden Netzbetreiber
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Schritt 3: Verfahren für Ihre Übertragung von Einheiten
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Üblicherweise finden Sie am Folgetag ist im Menüpunkt „Ticketprozesse“  „Verfahren zur 
Datenübermittlung“ ein Verfahren zur angestoßenen Übertragung mit Ihrer Prozess-Nummer.

Bezeichnung der Verfahren: 
Einheitenübertragung_SNBAbgebenerNB auf SNBAufnehmenderNB_Prozess xxxx

Nr. des Verfahrens (VER) ≠ ProzessNr.
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Schritt 3: Verfahren für Ihre Übertragung von Einheiten

153

Beim Start des Verfahrens richten wir uns zunächst an den abgebenden Netzbetreiber

■ Als Vorlagen werden 3 Vorlagendateinen bereitgestellt:

• eine auszufüllende pdf-Datei 

• zwei leere Excel-Dateien
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Schritt 3: Bearbeitung der Vorlagen
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 Abgebender Netzbetreiber füllt bei Einheiten mit Netzanschlusspunkt die Excel-

Vorlage in den Spalten A, D und E und das Formular „Gründe zur Änderung von 

Marktakteursdaten“ aus 

 Aufnehmender Netzbetreiber füllt nach Zustimmung die Spalte B und C aus
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Schritt 3: Bearbeitung der Vorlagen
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 Abgebender Netzbetreiber füllt bei Einheiten ohne Netzanschlusspunkt die Excel-

Vorlage in den Spalten A und C und das Formular „Gründe zur Änderung von 

Marktakteursdaten“ aus 

 Aufnehmender Netzbetreiber füllt nach Zustimmung die Spalte B aus
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Informationen zur 
Einheitenübertragung 
und Auflistung der drei 
Vorlagendateien

Text mit Informationen an den 
abgebenden Netzbetreiber mit den 
notwendigen Schritten

Möglichkeit die ausgefüllten Dateien 
hochzuladen und eine Mitteilung 
an die Bundesnetzagentur zu 
senden

Übermittlung der hochgeladenen 
Dateien
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Schritt 3: Verfahren für Ihre Übertragung von Einheiten
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Nach der Übermittlung der Daten durch den abgebenden Netzbetreiber aktualisieren wir 
das Verfahren und wenden uns an den aufnehmenden Netzbetreiber

■ Wir stellen dem aufnehmenden Netzbetreiber die vorausgefüllte Datei zur Verfügung

→ Benachrichtigung per E-Mail wenn die Datei zur weiteren Bearbeitung verfügbar ist

■ Der aufnehmende Netzbetreiber ergänzt bei Zustimmung seine Daten in den 
entsprechenden Spalten aus

■ Übermittlung der Datei an die Bundesnetzagentur
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Informationen zur Übertragung von 
Einheiten und vorausgefüllte Datei 
des abgebenden Netzbetreibers als 
Vorlage

Text mit Informationen an den 
aufnehmenden Netzbetreiber mit 
den notwendigen Schritten

Möglichkeit, die ausgefüllten Datei 
bei Zustimmung hochzuladen und 
eine Mitteilung an die 
Bundesnetzagentur zu senden

Übermittlung der hochgeladenen 
Datei



Bundesnetzagentur.de

Schritt 4: Übermittlung der Dateien
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Im Bereich Meldungen 
können Hinweise an die 
Bundesnetzagentur zu dem 
Verfahren gemacht werden

Nach Übermittlung der 
Meldung wird eine 
Bestätigung versendet

1

2

3
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Schritt 4: Übermittlung der Dateien
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■ Eine Bearbeitung der Dateien oder des Hinweises ist bis zum Abschluss des 
Verfahrens möglich.

■ Nach einer Übermittlung wird in den Eigenschaften angezeigt, dass eine Meldung 
stattfand; die Meldung wird im Bereich Meldungen aufgelistet.
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Abschluss der Übertragung von Einheiten
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Wenn beide Excel-Dateien und das pdf-Dokument der Bundesnetzagentur vorliegen, 
werden Dateien abgeglichen und bei Übereinstimmung wird die Übertragung ausgeführt

■ Verfahren zur Datenübermittlung und Prozess zur Übertragung werden 
abgeschlossen.
 Sie werden per E-Mail über den Abschluss informiert.

■ Müssen weitere Einheiten übertragen werden, ist eine neue Übertragung von 
Einheiten in einem neuen Prozess anzustoßen.

■ Ab Mai kann eine versehentlich angestoßene Übertragung von Einheiten von Ihnen 
zurückgezogen werden:

 Unter Ticketprozesse ist die ProzessNr. zu finden und dann über die Aktion 
„Übertragung von Einheiten zurückziehen“
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Rückfragen zum Thema Übertragung von 
Einheiten
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Meldung von fehlenden Registrierungen
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Was soll gemeldet werden?

■ Einmal im Jahr fragt die Bundesnetzagentur bei den Netzbetreibern ab, welche 

Einheiten und Anlagenbetreiber nicht im MaStR registriert sind. 

■ Gemeldet werden sollen alle registrierungspflichtigen Einheiten und ihre 

Betreiber, die nicht im MaStR registriert sind.

■ Einschränkung: Inbetriebnahmedatum bis 31. Dezember des Vorjahres.
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Welche Anforderungen muss die Meldung erfüllen?

■ Vollständige Datensätze 

Wenn nicht alle in der Vorlagendatei geforderten Angaben gemacht 
werden, kann der Datensatz nicht berücksichtigt werden. 

■ Einheiten die nicht registrierungspflichtig sind, sollen nicht gemeldet werden, 

insbesondere Einheiten, die der Landesverteidigung dienen (Bundeswehr).

■ Notstromaggregate (kleiner als 1 MW)

■ Wenn zwei Einheiten am gleichen Standort vom gleichen Betreiber mit ähnlichen 

Daten gemeldet werden, bitte die Bemerkung einfügen, dass es sich tatsächlich 

um zwei verschiedene Einheiten handelt.
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Wie kann ich fehlende Registrierungen melden?

■ Anforderung wird im Juli des jeweiligen Jahres per E-Mail an den vMAV versendet. 

■ Meldung erfolgt über die Seite „Verfahren zur Datenübermittlung“ im MaStR 

(siehe nächste Folie). 

■ Das Meldeformular wird Ihnen dort als Excel-Datei zu Verfügung gestellt. 

Zusätzlich erhalten Sie weitere Hinweise zur Bearbeitung und Übermittlung. 

■ Die Meldung soll innerhalb der angegebenen Frist erfolgen, üblicherweise 31.8. 

des jeweiligen Jahres. 

■ Eine Leermeldung ist erforderlich.

■ Weitere Informationen: Sondernewsletter 2023

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/newsletter/MaStR-
SonderNewsletter_2023_Meldung_von_fehlenden_Registrierungen.pdf
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Das Verfahren zur Datenübermittlung

Das Verfahren zur Datenübermittlung befindet sich unter dem Menüpunkt 
„Ticketprozesse“. Über das Auge können Sie das Verfahren einsehen und eine 
Meldung abgeben. 
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Detailansicht - Verfahren zur Datenübermittlung
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Ob Sie erfolgreich eine 
Meldung abgegeben 
haben, sehen sie hier.

So lange der Status „Offen“ ist, 
können Meldungen 
abgegeben/korrigiert werden.
Nach Abgaben der Meldung 
bleibt der Status offen.

Hier können Sie 
die Vorlagendatei 
herunterladen.
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Detailansicht - Verfahren zur Datenübermittlung
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■ Anschließend können Sie 

die befüllte Vorlagendatei 

hochladen.

■ Wenn sie keine fehlenden 

Registrierungen zu 

melden haben, ist eine 

Leermeldung abzugeben.

1

2

3

4
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Was passiert danach mit meiner Meldung?

1. Plausibilisierung durch die Bundesnetzagentur

2. Erinnerungsschreiben an Anlagenbetreiber

3. Anordnung der Registrierung

4. Androhung von Zwangsgeld

5. Festsetzung von Zwangsgeld

 Vorgehen 2026: insgesamt 65.000 gemeldete Einheiten  ausschließliche 
Versendung von Erinnerungsschreiben, ca. 1000 pro Monat 

 Erinnerungsschreiben werden nach Größenklassen gestaffelt
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Anhörungsbogen für 
Anlagenbetreiber 

171

■ Webbasierter Anhörungsbogen

■ Erreichbar über spezifischen Link im 

Erinnerungsschreiben

■ Vereinfachte Bearbeitung der 

Rückmeldungen der 

Anlagenbetreiber 
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Wie bekomme ich eine Rückmeldung?

Abstimmungsprozess erfolgt ebenfalls über das Datenübermittlungsverfahren
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Wie bekomme ich eine Rückmeldung?
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Als Vorlagendatei ist 
die Rückmeldung der 
Bundesnetzagentur 
hinterlegt.
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Wie bearbeite ich die Rückmeldung?

■ Die Datei enthält zusätzliche Spalten, in die Sie ihre Antwort auf die Rückmeldung 

der Bundesnetzagentur eintragen können. 

■ Anschließend soll die Datei wieder hochgeladen werden oder eine Leermeldung 

abgegeben werden. 

 Die Rückmeldung der Bundesnetzagentur erfolgt im Juni 2026 und muss in jedem 
Fall für die erneuten Meldungen zum 31.08.2026 berücksichtigt werden.
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Rückfragen zur Meldung von fehlenden 
Registrierungen
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Ausblick auf künftige Themen
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Geplante Themen für 2026

■ Vereinfachung des Registrierungsprozesses von Betreiberwechseln 

■ Hinterlegung der Regelzone bereits bei Registrierung der Einheit

■ Registrierungen über den Webdienst

■ Integration weitere Daten ins MaStR

■ Verknüpfung mit ZEREZ über die Erfassung der ZEREZ-ID im MaStR

■ Feuerungswärmeleistung

■ Messstellenbetreiber erhalten eigene MaStR-Nummer und Unterscheidung zwischen 
wettbewerblichen und grundzuständigen MSB

■ Mögliche Branchendialoge zur Erweiterung zu den folgenden Themen

■ Redispatch-Daten

■ Wasserstoff (Wasserstoffnetze, Wasserstofferzeuger, Wasserstoffspeicher)
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Kontakt

Marktstammdatenregister

www.marktstammdatenregister.de
www.bundesnetzagentur.de
Tel. +49 228 14-3333
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